
  
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
§ 1 Geltung der Bedingungen  

1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der GfG Gesellschaft für 
Gebäudemanagement GmbH (nachfolgend „Auftragnehmer“) erfolgen 
ausschließlich auf Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
der Verdingungsordnung für Bauleistungen – Teil B – (VOB/B). Diese gelten 
auch für alle zukünftigen Verträge, die der Auftragnehmer mit seinen 
Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm 
angebotenen Lieferung oder Leistung schließt. Sie gelten auch für alle 
zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, 
selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.  
 
2. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine 
Anwendung, auch wenn der Auftragnehmer ihre Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widerspricht. Selbst wenn der Auftrag niemals auf ein Schreiben 
Bezug nimmt, dass Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines 
Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der 
Geltungsschiene Geschäftsbedingungen. 

 
3. Alle Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und 
unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gezeichnet sind 
oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.  

 
4. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehung zwischen Auftragnehmer 
und Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Vertrag, einschließlich dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und der VOB/B. Diese gibt sämtliche 
Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig 
wieder. Mündliche Zusagen des Auftragnehmers vor Abschluss dieses 
Vertrags sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der 
Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich 
nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.  

 
5. Ergänzung und Abänderung der getroffenen Vereinbarung 
einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder 
Prokuristen sind die Mitarbeiter des Auftragnehmers nicht berechtigt, von der 
schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche abreden zu treffen. Zur 
Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung 
insbesondere per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung 
übermittelt wird.  

 
6. Angaben des Auftragnehmers zum Gegenstand der Lieferung oder 
Leistung (z.B. Maße, Gewichts- und Durchbruchsangaben, Toleranzen und 
technische Daten) sowie die Darstellung derselben (z.B. Zeichnungen und 
Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit 
zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung 
voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern 
Beschreibung oder Kennzeichnung der Lieferung oder Leistung. 
Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserung darstellen, sowie die 
Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, sobald die 
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

 
7. Der Auftragnehmer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an 
allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvoranschlägen sowie dem 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, 
Berechnungen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber 
darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Auftragnehmers 
weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt 
geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen.  

 
8. Sämtliche Nebenarbeiten (z.B. Öffnen und Schließen von Decken 
Wänden und Böden inklusive Gerüstgestellung, Maurer-, Stemm-, Verputz-, 
Zimmermanns-, Erdarbeiten) sind im Angebot nicht enthalten, sofern sie nicht 
gesondert aufgeführt sind. 

 
9. Leistungen, die aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden 
Gründen ausgeführt bzw. wiederholt werden, sind gesondert zu vergüten. 

 
10. Der Auftraggeber beschafft auf seine Kosten rechtzeitig die für die 
Ausführung und den Betrieb der Anlage erforderlichen Genehmigungen. 
 

§ 2 Preis und Zahlung 
 

1. Die Preise gelten für den in den Verträgen aufgeführten Leistung und 
Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistung werden gesondert berechnet. Die 
Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer 
 
2. Der Auftrag wird auf Grund eines Aufmaßes zu den vereinbarten 
Einheitspreisen abgerechnet, wenn nicht ein Pauschalpreis vereinbart ist. 

 
3. Sofern kein individueller Zahlungsplan vereinbart wurde, können für 
Teilleistungen in Höhe des Wertes der erbrachten Leistungen 
Abschlagzahlungen gefordert werden. 

 
§ 3 Eigentumsvorbehalt 
 

1. Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung 
der jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des 
Auftragnehmers gegen den Auftraggeber aus der zwischen den 
Vertragspartnern bestehenden Vertragsbeziehung. 

 
2. Die vom Auftragnehmer an den Auftraggeber gelieferte Ware bleibt 
bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderung Eigentum des 
Auftragnehmers. Die Ware sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen 
an ihrer Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird 
nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt. 

 
3. Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber verarbeitet, so wird 
vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des 
Auftraggebers als Hersteller erfolgt und der Auftragnehmer unmittelbar das 
Eigentum oder - wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer 
erfolgt oder der Wert der verarbeitenden Sache höher ist als der Wert der 
Vorbehaltsware - das Eigentum (Bruchteil Eigentum) an der neu geschaffenen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der neu 
geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb 
beim Auftragnehmer eintreten sollte, überträgt der Auftraggeber bereits jetzt 
sein künftiges Eigentum oder - im oben genannten Verhältnis- Miteigentum an 
der neu geschaffenen Sache zu Sicherheit an den Auftragnehmer.  

 
4. Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer 
bereits jetzt Sicherungsreihe über die hieraus entstehenden Forderungen 
gegen den Erwerber - beim Miteigentum des Verkäufers an der 
Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil- an den 
Auftragnehmer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der 
Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, 
wie zum Beispiel Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung bei Verlust oder Zerstörung. 

 
5. Der Auftraggeber wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle 
stehende Sachen oder Forderung freigeben, sobald ihr Wert die Höhe der 
gesicherten Forderung um mehr als 50 % übersteigt. 

 
6. Sofern die Vorbehaltsware als wesentliche Bestandteile in ein 
Grundstück des Auftraggebers eingebaut werden, tritt der Auftraggeber schon 
jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstückes oder von 
Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des 
Rechnungswertes der Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen 
Nebenrechten an den Auftragnehmer ab. 

 
 
§ 4 Montage, Wartung, Inspektion, Instandsetzung, 
Ausführungsfrist  
 

1. Ausführungsfristen sind rechtzeitig zu vereinbaren. Für den 
Montagebeginn ist Voraussetzung, dass die Arbeiten am Bau soweit 
fortgeschritten sind, dass die Leistungen unbehindert durchgeführt werden 
können. 

 
2. Die Ausführungsfrist beginnt erst mit der endgültigen Festlegung aller 
kaufmännischen und technischen Voraussetzungen für die Ausführung der 
Anlage und nicht vor der Beibringung der vom Auftraggeber zu beschaffenden 
Genehmigungen sowie nicht vor Eingang der eventuell vereinbarten 
Anzahlung. 

 
3. Bei Anfall von Schneid-, Schweiß-, Aufbau- und/oder Lötarbeiten hat 
der Auftragnehmer den Auftraggeber auf die damit verbundenen Gefahren 
hinzuweisen Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer auf etwaige 
Gefahren (z.B. Feuergefährlichkeit in Räumen oder von Materialien) 
aufmerksam zu machen und alle Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Stellung von 
Brandwachen, Feuerlöschmaterial usw.) zu treffen. 

 
4. Wird die Leistung aus Gründen, die der Auftragnehmer nicht zu 
vertreten hat, unterbrochen, werden die dadurch entstandenen Mehrkosten 
dem Auftraggeber berechnet. 

 
 
§ 5 Abnahme und Gefahrenübergang 
  
1. Auf die Abnahme finden die Regelungen des § 12 VOB/B Anwendung. 

 
2. Die Verteilung der Gefahr richtet sich nach § 7 VOB/B.  

 
$ 6 Gewährleistung und Schadenersatz 
 

1. Die Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers richten sich nach § 
13 VOB/B. 

 
2. Die vereinbarte Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tage der 
Abnahme der Leistung des Auftragnehmers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 7 Haftung 
 
1. Der Auftragnehmer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit 
seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die 
Verpflichtung zur rechtzeitigen Leistungserbringung, dessen Freiheit von 
Rechts- sowie Sachmängeln. 

 
2. Soweit der Auftragnehmer im Grunde nach auf Schadensersatz 
haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Auftragnehmer bei 
Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen 
müssen. Die Haftung des Auftragnehmers ist auf die Versicherungssummen 
der von ihm abgeschlossenen Haftpflichtversicherung (je Versicherungsfall 
10.000.000 Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, sowie 150.000 
Euro für Produktvermögensschäden) begrenzt. 

 
3. Soweit der Auftragnehmer technische Auskünfte gibt oder beratend 
tätig wird diese Auskünfte oder Beratungen nicht zu dem von ihm 
geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht 
dies unentgeltlich unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

 
4. Die vorgenannten Einschränkungen gelten nicht für die Haftung des 
Auftragnehmers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte 
Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 

 
§ 8 Schlussbestimmung 
 

1. Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er 
in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist 
Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung 
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer der Gerichtsstand des 
Auftragnehmers. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche 
Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

 
3. Soweit der Vertrag oder dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausführung dieser Lücken diejenigen 
rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner 
nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrags und dem Zweck dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die 
Regelungslücken gekannt hätten. 

 


